
Dero. g. Betrieb hat mit einer E-Mail vom 06.07.2020 den Antrag auf Weitergabe der persönlichen

Daten des Antragstellers gemäß $ 5 Absatz 2 Satz 4 VIG gestellt.

Als Behörde habeich nun dieser Verpflichtung nachzukommenund dem Drittbetroffenen (siehe 0. Q.
Betrieb) die Daten des Antragstellers, also Ihre Daten, zu übermitteln.

Ich gebe Ihnen bis zum 17.07.2020 die Möglichkeit sich zu äußern.

Mit freundlichen Grüßen

    Im Auftr,
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